
 

Gemeinde Großpostwitz 
Bekanntmachung 

 
 

 
Großpostwitz, den 08.01.2026 

 
 

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
 
 
 

Hiermit lade ich Sie, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, zur öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates, die am  

Donnerstag, dem 15. Januar 2026, um 19:00 Uhr im Verwaltungszentrum 

Großpostwitz-Obergurig, Bahnhofstraße 2 in 02692 Großpostwitz 

stattfindet, recht herzlich ein. 

 

Tagesordnung  

  
1. Informationen des Bürgermeisters 
2. Bürgerfragestunde 
3. Protokollkontrolle 
4.  Beratung und Beschluss zum Übertrag von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 

2025 in das Haushaltsjahr 2026 
5. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung für das Jahr 2026  
6. Beratung und Beschluss zur Vergabe der Jahresabschlussprüfung für den 

Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung Großpostwitz“ 
7. Beratung und Beschluss zur Bestimmung des Wahltages für die Durchführung der 

Bürgermeisterwahl 2026 
8. Wahl des Gemeindewahlausschusses zur Bürgermeisterwahl 2026 
9. Beratung und Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten 
10. Beratung und Beschlüsse zur Annahme von Spenden 
11. Beratung und Beschlüsse zur Vergabe von Nachträgen zu Bauleistungen 
12. Verschiedenes und Anträge aus dem Gemeinderat 
 
Dem öffentlichen schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. 
 
   

 
 
Michauk 
Bürgermeister 



Gemeinderat Großpostwitz   
Vorlage 01/01/2026 

 

 
Thema: Beratung und Beschluss zum Übertrag von Haushaltsmitteln aus dem 

Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 
 
 

 Anfrage 
 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 01/01/2026  
 
Der Gemeinderat Großpostwitz beschließt, die für folgende Investitionen und 
Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025 veranschlagten, aber nicht 
verbrauchten, Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2026 zu übernehmen. 
 

 
Begründung 
 
Gemäß § 21 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung bleiben „Ansätze für Auszahlungen und 
Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen … bei Übertragung in 
Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den Zweck verfügbar“. Die Übertragung ist 
also Voraussetzung einer weiteren Bewirtschaftung dieser Haushaltsansätze. 
 
Abstimmungsergebnis 
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 14 + 1 
                     davon anwesend: …….. 
                             Ja-Stimmen: …….. 
                         Nein-Stimmen: …….. 
                 Stimmenthaltungen: …….. 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 

Produkt Produktbezeichnung Maßnahme Sachkonto
Sachkonto-

bezeichnung
Auszahlung Einzahlung

12.60.00.00
Löschwasserzisterne

Denkwitz/Binnewitz
421100 Aufwendungen 44.520,00 €

219119
Investitions-

zuwendung
280.100,00 €

099520
Tiefbau-

maßnahme
223.000,00 €

54.10.03.00
Spreebrücke

Bahnhofstraße
B6300019 099520

Tiefbau-

maßnahme
483.851,00 €

219119
Investitions-

zuwendung
1.148.000,00 €

099520
Tiefbau-

maßnahme
1.271.000,00 €

Einzahlung 1.428.100,00 €
Auszahlung 2.022.371,00 €

Saldo -594.271,00 €

54.10.01.00

Bahnradweg 

Großpostwitz-

Halbendorf

B6300020

Haushaltsrest

54.10.03.00 Klimperbrücke B6300022



Gemeinderat Großpostwitz   
Vorlage 02/01/2026 

 

 
Thema: Haushaltssatzung 2026 
 
 

 Anfrage 
 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 02/01/2026  
 
Der Gemeinderat Großpostwitz beschließt auf der Grundlage der §§ 74 bis 76 SächsGemO 
die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Großpostwitz mit dem Haushaltsplan. 
 
Die Auslage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes erfolgte in der Zeit vom 
18.12.2025 bis einschließlich 05.01.2026 in der Gemeindeverwaltung Großpostwitz-
Obergurig, Bahnhofstraße 2, 02692 Großpostwitz sowie elektronisch auf der Internetseite 
der Gemeinde Großpostwitz: 
https://grosspostwitz.de/aktuelles/informationen-bekanntmachungen. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige hatten für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, 
Einwendungen zu erheben, somit bis einschließlich 14.01.2026. Es gab keine Einwendung 
zum Haushaltsplan. 

 
Abstimmungsergebnis 
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 14 + 1 
                     davon anwesend: …….. 
                             Ja-Stimmen: …….. 
                         Nein-Stimmen: …….. 
                 Stimmenthaltungen: …….. 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 (elektronisch) 
 



Gemeinderat Großpostwitz   
Vorlage 03-1/01/2026 

 

 
Thema: Vergabe der Jahresabschlussprüfung für den Eigenbetrieb 

„Abwasserentsorgung Großpostwitz“ 
 

 Anfrage 
 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 03-1/01/2026  
 
Der Gemeinderat beschließt, gemäß § 32 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
(SächsEigBVO) die DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Chemnitzer 
Straße 48a, 01187 Dresden mit der Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte des 
Eigenbetriebes Abwasserentsorgung Großpostwitz für die Jahre 2025 bis 2027 zum 
Festhonorar gemäß Angebot vom 09.12.2025 zu beauftragen. 
 
Begründung 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung muss ab dem 
Wirtschaftsjahr 2025 neu vergeben werden. Dazu wurden 6 Angebote von 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingeholt. Die Angebote sollten die Kosten der Prüfung für 
den Zeitraum 2025 bis 2027 (3 Jahre) enthalten. 
 
Abstimmungsergebnis 
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 14 + 1 
                     davon anwesend: …….. 
                             Ja-Stimmen: …….. 
                         Nein-Stimmen: …….. 
                 Stimmenthaltungen: …….. 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: 
Übersicht der Angebote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinderat Großpostwitz   
Vorlage 04/01/2026 

 

 
Thema: Bestimmung des Wahltages für die Durchführung  
 der Bürgermeisterwahl 2026 in der Gemeinde Großpostwitz 
 
 

 Anfrage 
 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 04/01/2026  
 
Der Gemeinderat Großpostwitz bestimmt auf der Grundlage des § 50 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i.V.m. § 39 des 
Kommunalwahlgesetzes (KomWG) den 17. Mai 2026 als Wahltag für die Bürgermeisterwahl 
2026 in der Gemeinde Großpostwitz. Als Tag eines etwa erforderlich werdenden zweiten 
Wahlganges wird der 14. Juni 2026 bestimmt. 

 
Begründung 
 
Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters endet am 31.07.2026. „Wird die Wahl des 
Bürgermeisters wegen Ablauf der Amtszeit notwendig, ist sie gemäß § 50 SächsGemO 
frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen.“ 
 
Die vorgeschlagenen Termine richten sich in ihrem Zeitrahmen nach dem Erscheinen des Amts- 
und Mitteilungsblattes der Gemeinde Großpostwitz. Dadurch kann in diesem am 30.05.2026 
bekannt gemacht werden, welche Ergebnisse die Wahl vom 17.05.2026 erbracht hat und ob die 
Bürgerinnen und Bürger am 14.06.2026 aufgerufen sind, ihre Stimme nochmals in einem zweiten 
Wahlgang abzugeben (sofern im ersten Wahlgang auf keinen der Bewerber mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen entfiel). 
 
Abstimmungsergebnis 
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 14 + 1 
                     davon anwesend: …….. 
                             Ja-Stimmen: …….. 
                         Nein-Stimmen: …….. 
                 Stimmenthaltungen: …….. 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 



Gemeinderat Großpostwitz   
Vorlage 05/01/2026 

 

 
Thema: Vorsitz im Gemeindewahlausschuss zur Bürgermeisterwahl  

2026 in der Gemeinde Großpostwitz 
 

 Anfrage 
 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 05/01/2026  
 
Der Gemeinderat Großpostwitz wählt die Vorsitzende sowie die Stellvertreterin des 
Gemeindewahlausschusses zu den Kommunalwahlen in der Gemeinde Großpostwitz am  
17.05.2026 in folgender Besetzung:  
 
    Vorsitzende: Weber, Nadine  Beschäftigte der Gemeinde Großpostwitz  
    Stellvertreterin: Dahms, Margarita Beschäftigte der Gemeinde Großpostwitz 
 
Begründung 
 
Zur Bürgermeisterwahl werden aufgrund § 9 KomWG (Kommunalwahlgesetz) und § 21 KomWO 
(Kommunalwahlordnung) der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses und sein 
Stellvertreter gewählt. Der Wahlausschuss besteht nach der Wahl einschließlich eines eventuell 
erforderlichen zweiten Wahlgangs der Bürgermeisterwahl solange fort, bis alle Arbeiten 
abgewickelt sind. 
 
Abstimmungsergebnis 
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 14 + 1 
                     davon anwesend: …….. 
                             Ja-Stimmen: …….. 
                         Nein-Stimmen: …….. 
                 Stimmenthaltungen: …….. 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 



Gemeinderat Großpostwitz   
Vorlage 06/01/2026 

 

 
Thema: Wahl der Beisitzer und deren Stellvertreter im Gemeinde-

wahlausschuss zur Bürgermeisterwahl 2026 in der Gemeinde 
Großpostwitz 

 
 Anfrage 

 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 06/01/2026  
 
Der Gemeinderat Großpostwitz wählt die Beisitzerinnen sowie deren Stellvertreterin und 
Stellvertreter des Gemeindewahlausschusses zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde 
Großpostwitz am 17.05.2026 in folgender Besetzung: 
 

1. Beisitzerin  Antonia Göldner   
    Stellvertreterin: Heidrun Gauernack 

 
 2. Beisitzerin: Anja Dropek 

    Stellvertreter: Daniel Dahms 
 
Begründung 
 
Zur Bürgermeisterwahl werden Beisitzer im Gemeindewahlausschuss und Stellvertreter der 
Beisitzer in gleicher Zahl auf Grund § 9 KomWG (Kommunalwahlgesetz) und § 21 KomWO 
(Kommunalwahlordnung) gewählt. Der Wahlausschuss besteht nach der Wahl einschließlich 
eines eventuell erforderlichen zweiten Wahlgangs der Bürgermeisterwahl solange fort, bis alle 
Arbeiten abgewickelt sind. 
 
Abstimmungsergebnis 
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 14 + 1 
                     davon anwesend: …….. 
                             Ja-Stimmen: …….. 
                         Nein-Stimmen: …….. 
                 Stimmenthaltungen: …….. 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 



Gemeinderat Großpostwitz   
          Vorlage 07-1/01/2026 

 

Thema: Annahme von Spenden 

 
 Anfrage 

 

 Antrag 
 

 Informationsvorlage 
 

 Beschlussvorlage 
 
 
Beschlussantrag 07-1/12/2025 
Der Gemeinderat Großpostwitz beschließt die Annahme der in der Anlage aufgeführten, 
angebotenen Spenden mit den laufenden Nummern 01/26 - 09/26 in Höhe von 1.377,50 
Euro. 
 
Begründung 
Gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die Annahme 
entscheidet gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 11 der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 
 
Werden einer Gemeinde ohne vorherige Beschlussfassung des Gemeinderates Spenden, 
Schenkungen oder ähnliche Vorteile zugewendet, sind sie unter Vorbehalt entgegenzunehmen. 
 
Bei den Spenden gemäß Anlage handelt es sich um Zuwendungen zur Erfüllung gemeindlicher 
Aufgaben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO. 
 
Gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO können Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
listengemäß erfasst werden. Der Gemeinderat kann über deren Annahme in einer gemeinsamen 
Beschlussvorlage entscheiden. Für Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen ab 
einem Wert von im Einzelfall 1.000,- € wird jeweils eine separate Beschlussvorlage erstellt. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis 
  Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  14 + 1 
                       davon anwesend:   ……..   
                               Ja-Stimmen:   ……..              
                           Nein-Stimmen:  …….. 
                   Stimmenthaltungen:       …….. 
 
 
Großpostwitz, den 15.01.2026 
 
 
 
Michauk 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlage 
  




